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Herausforderung 
Beruf und Familie 
Wissenswertes für Zahnärztinnen und Zahnärzte 

LZK-Schriftenreihe  l Recht



Vorwort 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

für die wachsende Zahl junger approbierter Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte stellt sich nicht nur die Frage, in welcher Form sie ihren Beruf 
nach der Vorbereitungszeit ausüben wollen, sondern häufig auch, wie 
sich Beruf und Familie miteinander vereinbaren lassen. Um diesen 
neuen Lebensabschnitt zu meistern, kann ich Ihnen sagen, dass 
dieser nur mit guter Planung und Vorbereitung zur aller Zufriedenheit 
gelingen kann.  

Um Sie bei dieser Herausforderung zu unterstützen, hat Ihre Lan-
deszahnärztekammer diese Broschüre für Sie erstellt. Alle wichtigen 
Themen, die für angestellte und niedergelassene Zahnärztinnen und 
Zahnärzte relevant sind, haben wir für Sie hier zusammengestellt.

Insbesondere um das Thema Schwangerschaft und die damit ver-
bundenen Berufseinschränkungen gibt es viel Unwissenheit und Un-
sicherheit. Wir hoffen, mit diesem Heft „Licht ins Dunkel“ zu bringen. 
Auch gehen wir in diesem Heft auf das „Bundeselterngeld und Eltern-
zeitgesetz (BEEG)“ ein.
Darüber hinaus finden Sie zum Thema „Schwanger im Studium“ ge-
nauere Informationen auf unserer Homepage.

Sollten Sie dennoch Fragen haben, steht Ihnen das Team der Landes-
zahnärztekammer Baden-Württemberg mit Rat und Tat zur Seite.

Ich wünsche Ihnen für den neuen Lebensabschnitt alles Gute – Beruf 
und Familie lassen sich mit guter Planung organisieren.

Stuttgart, im Oktober 2025 

Dr./Med. Univ. Budapest Edith Nadj-Papp
Beauftragte für Belange Beruf und Familie
der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 
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Zahnärztinnen und Zahnärzte 
haben die Möglichkeit, ihren 
Beruf in einem angestellten 
Arbeitsverhältnis oder im 
Rahmen einer selbständig 
niedergelassenen Tätigkeit 
auszuüben. Die Wahl der Art 
der Berufsausübung ist durch 
verschiedene Einflussfaktoren 
bestimmt und hängt natürlich 
auch von persönlichen Nei-
gungen und Planungen ab.

Die Wahl einer selbständigen 
Tätigkeit eröffnet die größ-
ten Gestaltungsräume für die 
Berufsausübung – sowohl beim 
zeitlichen als auch beim orga-
nisatorischen Arbeitsablauf. 
Sie ist weder an arbeitsver-
tragliche Verpflichtungen noch 
an eine zwingende  Arbeits-
zeitverteilung gebunden. Der 
Versorgungsauftrag muss 
aber selbstverständlich erfüllt 

werden. Wenn diese inner-
halb einer gesellschaftsrecht-
lichen Verbindung mit anderen 
Zahnärztinnen und Zahnärzten 
stattfindet, erfährt die Freiheit 
der Selbständigkeit ihre Gren-
zen, da auf die Belange der 
Mitgesellschafter eingegangen 
werden muss. Um sich spätere 
Enttäuschungen zu ersparen, 
ist es bei einem geplanten 
Eintritt in eine Gesellschaft 
dringend zu empfehlen, die 
eigenen Zielvorstellungen mit 
denen der Mitgesellschafter ab-
zugleichen und auch klar und 
unmissverständlich im Gesell-
schaftsvertrag niederzulegen.

Bei der angestellten Tätigkeit 
ist der Rahmen der Tätigkeit 
sowohl in organisatorischer als 
auch zeitlicher Hinsicht durch 
die Bedingungen des Arbeits-
vertrages bestimmt. Grund-

sätzlich gibt es die Möglichkeit, 
sowohl in Vollzeit als auch in 
Teilzeit der angestellten Tätig-
keit als Zahnärztin oder Zahn-
arzt nachzugehen.
Kern eines Arbeitsvertrages ist 
das Austauschverhältnis zwi-
schen Arbeitslohn und Arbeits-
leistung, wobei der Arbeitgeber 
für die Einrichtung und Unter-
haltung des Arbeitsplatzes ver- 
antwortlich ist. Die bzw. der An-
gestellte wiederum unterliegt im 
Rahmen des Arbeitsvertrages 
dem Weisungs- und Direktions- 
recht des Arbeitgebers. Dies 
gilt jedoch nicht für die thera-
peutische Verantwortlichkeit. 
Diesbezüglich unterliegen Ange- 
stellte Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte keinen Weisungsrechten 
des Arbeitgebers. Über die Thera- 
pie kann somit auch im Anstel-
lungsverhältnis eigenverant-
wortlich entschieden werden. 
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Gestaltung von Tätigkeiten und Beschäftigungs-
und Arbeitsverhältnissen in der Zahnarztpraxis
Selbständig oder angestellt?
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Die vorübergehende Arbeits-
verhinderung, etwa durch 
Krankheit oder Schwanger-
schaft, muss im Falle der 
selbständigen Tätigkeit über 
organisatorische Maßnahmen 
abgesichert werden.

Fällt die Arbeitskraft einer 
bzw. eines selbständig tätigen 
Zahnärztin oder Zahnarztes 
vorübergehend aus, stehen 
verschiedene Möglichkeiten 
einer Sicherung des Ein-
kommens und des laufenden 
Betriebes der Praxis zur Ver-
fügung.

Krankentagegeld-
versicherung
Bei der Krankentagegeldversi-
cherung handelt es sich um  
eine Personenversicherung. 
Der Versicherer kann, auch bei 
noch so häufigen „Schadens-
fällen“, des Versicherten nicht 
kündigen – vorausgesetzt, 
es wurden beim Abschluss 
des Versicherungsvertrages 

richtige Angaben zum Gesund-
heitszustand gemacht.

Der Beitrag ist aufgrund der 
in den meisten Fällen er-
schöpften Pauschbeträgen 
für Vorsorgeaufwendungen 
steuerlich nicht relevant. 

Das Krankentagegeld wird als 
nicht steuerpflichtiges Einkom-
men beurteilt. Der Versicherer 
zahlt das Krankentagegeld 
netto aus. Es bleibt frei von 
Einkommensteuer.
Bei etablierten Praxen kann 
die Karenzzeit entsprechend 
lang gewählt werden. Vier 
Wochen sind hier durchaus 
vertretbar. Gleiches gilt für Be-
rufsausübungsgemeinschaf-
ten, je nach Ausgestaltung des 
Kooperationsvertrages. 
 
Existenzgründerinnen und 
Existenzgründer, die sich 
unter Umständen erstmals 
privat versichern, müssen bei 
der Auswahl des Versicherers 

darauf achten, dass der Ver-
sicherer auf das ordentliche 
Kündigungsrecht (gilt nur in 
den ersten drei Jahren) in der 
Krankentagegeldversiche- 
rung verzichtet – und zwar 
unbegrenzt und nicht nur bis 
zur Höhe einer gesetzlichen 
Vorversicherung, was häufig 
der Fall ist.  

Praxisausfallversicherung 
Die Praxisausfallversicherung, 
oft auch als „Betriebskosten-
versicherung“ bezeichnet, 
ist als Sachversicherung bei 
deutschen Versicherern eine 
Schadensversicherung.

Versicherungsfähig sind der 
gesamte Umsatz (Gewinn 
plus Kosten), die laufenden 
Praxiskosten und/oder die 
Vertreterkosten. Die Prämien 
sind soweit abzugsfähig, als 
das versicherte Risiko dem 
betrieblichen Bereich zuzu-
ordnen ist (z. B. Berufskrank-
heiten,  Arbeitsunfälle, Qua-

SELBSTÄNDIGKEIT 

Vorteile: 
l	flexible Gestaltung der Arbeit 
l	größtmögliche berufliche Freiheit 
l	wirtschaftliche Gestaltungs- oder Mitgestaltungs-  

möglichkeiten 

Nachteile: 
l	keine staatlich organisierte Absicherung von Ein-

kommensausfall 
l	unternehmerisches Risiko 

Arbeitsverhinderung bei selbständiger Tätigkeit
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rantäne etc.). Soweit daneben 
auch private Gefahren (Unfall, 
Krankheit etc.)  abgedeckt 
werden, empfiehlt es sich, eine 
Aufschlüsselung der Prämie 
zu verlangen. Denn private 
Risikoabsicherung, die den 
Lebensbereich des Praxisin-
habers betrifft, ist nicht als Be-
triebsausgabe abzugsfähig. Zu 
beachten ist in diesem Zusam-
menhang, dass Leistungen der 
Versicherung im Schadenfall 
bei einer steuerlichen Abzugs-
fähigkeit der Prämien auch als 
Betriebseinnahmen verbucht 
werden müssen und damit zu 
versteuern sind.
Es gilt eine feste Laufzeit – oft 
nur ein Jahr – und es kann 
von beiden Vertragspartei-

en ordentlich mit einer Frist 
von drei Monaten gekündigt 
werden. Gleiches gilt für die 
Kündigung nach Zahlung einer 
Versicherungsleistung.
Man muss davon ausgehen, 
dass bei wiederholter Zahlung 
aufgrund Krankheit der Ver-
sicherungsnehmerin bzw. des 
Versicherungsnehmers der 
Versicherer sein Kündigungs-
recht in Anspruch nimmt. Mitt-
lerweile existieren am Markt 
zwar entsprechende Angebote 
mit einem Kündigungsverzicht. 
Dieser bezieht sich jedoch 
nicht auf das ordentliche Kün-
digungsrecht.

Wesen einer Schadensversi-
cherung ist es, dass der Leis-

tungsfall das Entstehen eines 
Schadens voraussetzt. In den 
meisten Fällen einer längeren 
Arbeitsunfähigkeit wird es 
jedoch erforderlich sein, dass 
die Praxisinhaberin bzw. der 
Praxisinhaber möglichst zügig 
eine Vertretung einsetzt, um 
so einer drohenden Patienten-
fluktuation entgegenzuwirken. 
Diese sollte zumindest die lau-
fenden Praxiskosten und die 
eigenen Kosten erwirtschaften. 
Die versicherten Betriebskos-
ten sind also gedeckt, ohne 
dass ein Schaden entstanden 
ist. Dies führt wiederum dazu, 
dass die Schadensversiche-
rung keine Einstandspflicht 
trifft und eine möglicherweise 
vorhandene Betriebskosten-

! PRAXISTIPP:  
Wahl der Krankenversicherung 

Der Schritt in die Selbständigkeit eröffnet in einigen Fällen die Wahl zwischen einer fortge-
setzten freiwilligen Krankenversicherung in einer gesetzlichen Krankenversicherung oder 
einer privaten Krankenversicherung.
Einer der Hauptfälle für diese Optionsmöglichkeit dürfte eine vor der Selbständigkeit be-
stehende Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung sein. Hierzu ist 
erforderlich, dass innerhalb der 

l	letzten fünf Jahre vor dem Beginn der Selbständigkeit insgesamt 24 Monate 
l	oder unmittelbar vor dem Beginn der Selbständigkeit insgesamt zwölf Monate

eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung bestanden hat. Die 24 
Monate dürften viele Zahnärztinnen und Zahnärzte bereits durch ihre Vorbereitungsassis-
tenz erfüllt haben.
Bei der freiwilligen gesetzlichen Krankeversicherung ist darauf acht zu geben, dass der 
Wahltarif Krankegeld optional ist und nur bei Hinzunahme des Wahltarifs auch eine Kran-
kengeldversicherung mit Höchstsätzen gegeben ist. Der Anspruch auf Krankengeld wird 
regelmäßig erst ab der 7. Woche der Arbeitsunfähigkeit gezahlt. Mit dem Wahltarif Kran-
kengeld erfolgt einen frühere Auszahlung. Vor- und Nachteile einer freiwilligen Versiche-
rung in der gesetzlichen oder einer privaten Krankenversicherung werden noch im Folgen-
den angesprochen. 

Hinweis: Hier ist es empfehlenswert, sich von einem Versicherungsberater detailliert zur 
individuellen Situation beraten zu lassen. 
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versicherung (eine oft abge-
schlossene Variante) ebenfalls 
nicht leistet. Es bleibt dann 
allerdings kein Gewinn für die 
Deckung von privaten Kosten 
übrig.

Diese Kosten können zuver-
lässig nur über eine Kran-
kentagegeldversicherung in 
entsprechender Höhe gedeckt 
werden. Hier droht im Gegen-
satz zur Praxisausfallversiche-
rung grundsätzlich auch keine 
Kündigung durch das Versi-
cherungsunternehmen.

Die Praxisausfallversicherung 
ersetzt mithin nicht die Kran-
kentagegeldversicherung. 
Die Kombination der beiden 
Produkte muss auf die indivi-
duellen Verhältnisse der Praxis 
und auf die private „Haushalts-
lage“ zugeschnitten sein.

Vertretung 
Als organisatorisch notwen-
dige Maßnahme für den Fall 
eines längeren Arbeitsaus-
falles sollte möglichst zeit-

nah eine Vertretung bestellt 
werden.
Die Beschäftigung einer Ver-
tretung in der Vertragspraxis 
setzt im Gegensatz zur Be-
schäftigung einer Assistenz 
voraus, dass die Vertrags-
zahnärztin bzw. der Vertrags-
zahnarzt während der Zeit der 
Vertretung nicht in der Praxis 
tätig ist.

Die Praxisinhaberin bzw. der 
Praxisinhaber hat nicht nur 
das Recht auf Beschäftigung 
von Vertretern, sondern aus 
allgemeinen vertragszahn-
ärztlichen Pflichten heraus 
auch die Verpflichtung, für 
eine Vertretung zu sorgen, um 
die Versorgung der Patienten 
sicherzustellen.
Die Vertretung kann sowohl 
in den eigenen Praxisräumen 
als auch in der Praxis des 
Vertretenden – sofern diese 
in der Nähe betrieben wird – 
erfolgen.  

Gemäß § 32 Abs. 1 Zulas-
sungsverordnung für Ver-

tragszahnärzte (Z-ZV) kann 
sich die Praxisinhaberin oder 
der Praxisinhaber bei Krank-
heit, Urlaub oder Teilnahme 
an zahnärztlicher Fortbildung 
bis zur Dauer von drei Mona-
ten vertreten lassen. Dauert 
die Vertretung länger als eine 
Woche, ist diese der KZV und 
der Bezirkszahnärztekammer 
mitzuteilen. Es ist nicht ge-
stattet, eine Vertretung regel-
mäßig tageweise (weniger 
als eine Woche) einzusetzen, 
um damit die Meldepflicht zu 
umgehen. Dauert die Vertre-
tung länger als drei Monate 
innerhalb von zwölf Monaten, 
ist eine zeitlich befristete Ge-
nehmigung der Vertretungs-
tätigkeit durch die KZV erfor-
derlich.

Wesentliche Voraussetzung 
für die Erteilung der Geneh-
migung ist, dass lediglich 
eine vorübergehende Ver-
hinderung vorliegt und davon 
auszugehen ist, dass in ab-
sehbarer Zeit mit der Wieder-
aufnahme der Praxistätigkeit 
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Sofern die Vertretung in den 
Praxisräumen der bzw. des 
zu Vertretenden erfolgt, ist es 
zulässig, dass die Vertretung 
durch eine oder einen mit 
in der Praxisgemeinschaft 
niedergelassenen ausschließ-
lich privatzahnärztlich tätigen 
Kollegin oder Kollegen erfolgt. 

Fachkollegin bzw. ein Fachkol-
lege desselben Fachgebietes 
sein. Die Praxisinhaberin bzw. 
der Praxisinhaber hat die oder 
den Vertretenden zur Erfüllung 
der vertragszahnärztlichen 
Pflichten anzuhalten.

Die Genehmigung zur Vertre-
terbeschäftigung ist zu wider-
rufen, wenn die Beschäftigung 
der bzw. des Vertrendenden 
nicht mehr begründet ist.

Vertritt eine Zahnärtzin oder 
ein Zahnarzt eine Kollegin 
oder einen Kollegen der-
selben Praxisgemeinschaft, 
gelten die oben genannten 
Voraussetzungen uneinge-
schränkt, mit der Folge, dass 
z. B. auch eine urlaubsbe-
dingte Vertretung, die länger 
als eine Woche dauert, der 
KZV und der Kammer anzu-
zeigen ist.

durch die Praxisinhaberin 
oder den Praxisinhaber zu 
rechnen ist. 

Die Zulassungsverordnung für 
Vertragszahnärzte (Z-ZV) stellt 
insofern Anforderungen an 
die Qualifikation der bzw. des 
Vertretenden, als diese oder 
dieser eine mindestens ein-
jährige Tätigkeit in unselbstän-
diger Stellung in der Assistenz 
eines  Vertragszahnarztes oder 
in Universitätszahnkliniken, 
Zahnstationen eines Kranken-
hauses oder des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes, der Bun-
deswehr oder in Zahnkliniken 
nachweisen muss. Die bzw. 
der zu vertretende Praxisinha-
berin bzw. Praxisinhaber muss 
sich hiervon durch Vorlage ent-
sprechender Zeugnisse oder 
Bescheinigungen selbst über-
zeugen. In einem bestimmten 
Fachgebiet sollte es  eine  

CHECKLISTE 
für den Fall der Arbeitsverhinderung bei Selbstständigkeit: 

l	 Vertretung organisieren (in der Regel in einer anderen 
	 Praxis als Angestellte/r; je nach konkreter Ausgestaltung 
	 der Vertretung im absoluten Ausnahmefall auch als Selb- 

ständiger denkbar)
l	Zeichnet sich eine Vertretung ab (länger als eine Woche), 
	 Benachrichtigung der zuständigen Bezirkszahnärztekammer und der KZV über 
	 die voraussichtliche Dauer des Ausfalls und die entsprechende Vertretung 
l	Suche und Einstellung einer bzw. eines Vertretenden, wenn weitergehende Vertre-

tung in anderen Praxen nicht möglich ist; eventuell Anfrage nach einer Vertretung 
bei der Kammer oder der KZV 

l	Laufende Behandlungsfälle durch die Vertetung abschließen lassen 
l	Je nach abzusehender Dauer des Ausfalls: 
   	 Einschränkung des Personals, ggf. durch vorsorgliche Kündigungen, da hohe Be-

lastung durch Gehaltszahlungen, Steuern und Sozialabgaben aufgrund langfristi-
ger Kündigungszeiten 

l	Überwachung des laufenden Praxisbetriebes 

Weitere Infos 
finden Sie in 
der Broschüre „Formen 
zahnärztlcher Berufsaus-
übung“ der BZÄK. 
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Anders als für angestellte 
Zahnärztinnen besteht für 
eine schwangere, selb-
ständig tätige Zahnärztin 
keinerlei Einschränkung in 
der Beschäftigungsart. Die 
selbständige freiberuflich 
tätige Zahnärztin ist zwar 
gleichfalls den im Berufs-
alltag auftretenden Risiken 
ausgesetzt, unterliegt jedoch 
keinerlei gesetzlichen Ein-
schränkungen ihrer Berufs-
ausübung. Es bleibt ihr 
überlassen, ob sie bis zum 
Entbindungstermin ihre zahn-
ärztliche Tätigkeit fortsetzt. 
Das Gesetz zum Schutz 
der erwerbstätigen Mutter 
(MuSchG) gilt nur für Frau-
en, die in einem abhängigen 
Arbeitsverhältnis stehen. Das 
Angestelltenverhältnis ent-
zieht der werdenden Mutter 
das  Selbstbestimmungs-
recht. Da das MuSchG nicht 
zur Anwendung kommt, 

entfällt im Regelfall auch der 
Bezug von Mutterschafts-
geld bei einer selbständigen 
Tätigkeit. Eine Ausnahme 
besteht dann, wenn eine 
freiwillige Versicherung in 
der gesetzlichen Kranken-
versicherung und Anspruch 
auf Bezug von Krankengeld 
besteht (Wahltarif Kranken-
geld). In diesen Fällen ha-
ben auch selbständig Tätige 
Anspruch auf Mutterschafts-
geld. 

Basiselterngeld 
Auch selbständig tätige 
Zahnärztinnen haben An-
spruch auf Elterngeld. 
Grundlage für die Berech-
nung ist der letzte abge-
schlossene Veranlagungs-
zeitraum vor der Geburt. 
Soweit hierüber bei Bean-
tragung noch kein Bescheid 
vorliegt, kann das Ein-
kommen durch den letzten 

Steuerbescheid, eine Ein-
nahme-Überschussrechnung 
oder mittels Vorauszahlungs-
bescheiden glaubhaft ge-
macht werden. 

Das Elterngeld bemisst sich 
nach dem wegfallenden Ge-
winn nach Abzug der darauf 
entfallenden Steuern zum je-
weiligen Prozentsatz von 65 
bzw. bis zu 67 Prozent und 
bei Geringverdienern von bis 
zu 100 Prozent.Teilzeitarbeit 
während des Bezuges von 
Elterngeld ist möglich, so-
lange die Wochenarbeitszeit 
von 32 Stunden nicht über-
schritten wird. Dies ist ge-
genüber der Elterngeldstelle 
glaubhaft zu machen (organi-
satorische Maßnahmen zum 
Auffangen der Reduzierung 
der Tätigkeit, z. B. durch eine 
Ersatzkraft). Einkünfte, die 
während des Bezuges von 
Elterngeld erzielt werden, 

Schwangerschaft bei selbständiger Tätigkeit
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sind auf dieses regelmäßig 
anzurechnen. 
Die Einkommengrenze für 
den Bezug von Elterngeld 
liegt für Paare als auch 
Alleinerziehende für Gebur-
ten ab dem 1. April 2025 bei 
175.000 Euro pro Jahr.

Elterngeld Plus 
Zur besseren Vereinbarung 
von Beruf und Familie kann 
das Elterngeld Plus genutzt 
werden. Dies soll den frühe-
ren Wiedereinstieg in den Be-
ruf erleichtern. Wenn Selbst-
ständige beispielsweise in 
geringem Umfang erwerbs-
tätig sind oder nachlaufende 
Einkünfte aus ihrer Tätigkeit 
vor der Geburt haben, kann 
es für sie lohnend sein den 

Elterngeldbezug durch das 
Elterngeld Plus zu verlän-
gern. Das Elterngeld ersetzt 
dann den tatsächlich ausfal-
lenden Einkommensteil, ist in 
seiner Höhe jedoch auf den 
halben Betrag, der bei vollem 
Ausfall beansprucht werden 
könnte, beschränkt. 

Mit einem Elterngeld Plus-
Monat wird nur noch ein 
halber Monatsanspruch der 

Elterngeldes verbraucht statt 
bei klassischen Elterngeld- 
bezug ein ganzer. Damit 
steigt die mögliche Bezugs-
dauer auf bis zu 28 Monate. 

PRAXISTIPP 
bei selbstständiger Tätigkeit: Beitragspflichten reduzieren

1. Versorgungswerk:
Es kann ein Antrag auf Ruhen der Abgabepflicht gestellt oder ein reduzierter Beitrag 
weitergezahlt werden. Kinderziehungszeiten können nicht vom Versorgungswerk, son-
dern nur von der gesetzlichen Rentenversicherung anerkannt werden. Details sollten 
in einer Beratung durch das Versorgungswerk erörtert werden.

2. Private Krankenversicherung:
Einige Tarife der privaten Krankenversicherungen sehen die Möglichkeit einer Bei-
tragsfreiheit während des Bezuges von Elterngeld vor (von sechs bis zwölf Monaten).

3. Freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung:
Soweit eine freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung besteht, 
sind weiterhin Beiträge zu zahlen. Diese können jedoch auf den Mindestbetrag Ihrer 
gesetzlichen Krankenversicherung abgesenkt werden.

4. Lebensversicherung:
Einige Tarife eröffnen die Möglichkeit, die Versicherung während der Elternzeit bei-
tragsfrei zu stellen.

!
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Für den Fall der vorüberge-
henden Arbeitsverhinderungen 
von angestellten Zahnärztin-
nen und Zahnärzten gibt es 
ein umfangreiches gesetz-
liches Regelwerk, das zu be-
achten ist.
Anders als bei der Tätigkeit als 
Selbständige bzw. Selbststän-
diger ist im Anstellungsverhält-
nis in aller Regel keine privat 
zu organisierende Absicherung 
der vorübergehenden Arbeits-
verhinderung notwendig. 

Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall 
Angestellte Zahnärztinnen 	
und Zahnärzte haben gegen-
über der Praxisinhaberin bzw. 
dem Praxisinhaber einen 
Anspruch auf Fortzahlung des 
Entgeltes im Krankheitsfall 
– in der Regel für die Dauer 
von bis zu sechs Wochen. Dies 
gilt auch bei Maßnahmen der 
medizinischen Vorsorge oder 
Rehabilitation oder einem nicht 

rechtswidrigen Abbruch der 
Schwangerschaft (sowie in 
Sonderfällen des § 3 Abs. 2 und 
§ 3a Entgeltfortzahlungsgesetz).
Bei einer Neuanstellung be-
steht in den ersten vier Wo-
chen der Beschäftigung kein 
Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung im Krankheitsfall. Dafür 
zahlt in der Regel die Kranken-
kasse Krankengeld.

Während der Entgeltfort-
zahlung soll die angestellte 
Zahnärztin bzw. der angestellte 
Zahnarzt das Entgelt erhal-
ten, das sie bzw. er ohne die 
Arbeitsunfähigkeit auch erhal-
ten hätte. Daher wirken sich 
Veränderungen des Entgelts im 
Rahmen des Arbeitsverhältnis-
ses, wie etwa eine Verkürzung 
der Arbeitszeit, auch auf die 
Höhe der Entgeltfortzahlung 
aus. Weiterzuzahlen ist das 
Bruttoarbeitsentgelt. Hierzu 
gehören auch Sachbezüge (§ 
107 Abs. 2 GewO). Überstun-

denvergütungen und Über-
stundenzuschläge werden nicht 
berücksichtigt. Dies gilt auch für 
Einmalzahlungen, zum Beispiel 
Urlaubs- oder Weihnachts-
geld. Auch wenn sie während 
der Arbeitsunfähigkeit gezahlt 
werden, gehören sie nicht zur 
Entgeltfortzahlung.
 
Soweit eine variable Lohn-
komponente, wie etwa eine 
Umsatzbeteiligung, vereinbart 
wurden und diese – wenn auch 
mit Schwankungen – regel-
mäßig ausgezahlt wird, so zählt 
der Durchschnitt dieser Lohn-
komponente in die Berechnung 
der Höhe des fortzuzahlenden 
Entgeltes mit hinein.

Entgeltfortzahlung
bei Mutterschaft 
Während der Schutzfristen 
(sechs Wochen vor und acht 
Wochen – beziehungsweise 
zwölf Wochen bei Mehrlings-
und Frühgeburten, sowie wenn 

Arbeitsverhinderung bei angestellter Tätigkeit  
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vor Ablauf von acht Wochen 
nach der Entbindung bei
dem Kind eine Behinderung i. 
S. v. § 2 Abs. 1 SGB IX ärztlich 
festgestellt ist – nach der Ge-
burt) erhält die angestellte
Zahnärztin Mutterschaftsgeld, 
wenn sie in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versi-
chert ist. Für angestellte Zahn-
ärztinnen, denen ein Mutter-
schaftsgeld gezahlt wird, muss 
der Praxisinhaber einen Zu-
schuss bezahlen, der sich aus 
dem Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem kalendertäglichen 
Mutterschaftsgeld in Höhe von 
13 Euro (wird von der Kranken-
kasse ausgezahlt) und dem
um die gesetzlichen Abzüge 
verminderten durchschnittli-
chen kalendertäglichen Arbeits-
entgelt der Arbeitnehmerin 
errechnet. Bei der Berechnung 
des durchschnittlichen kalen-
dertäglichen Arbeitsentgelts ist 
der Durchschnittsverdienst für
die Zeit zu berücksichtigen, in 
dem die Zahnärztin noch nicht 
durch die Schwangerschaft in 
ihren Leistungen beeinträchtigt 
war. Die Krankenkasse der an-
gestellten Zahnärztin erstattet 
dem Praxisinhaber auf Antrag 
den Zuschuss zum Mutter-
schaftsgeld (Leistungen aus
der U2-Umlage). Nach einer
Entscheidung des Bundessozi-
algerichts vom 13. 12. 2011,
AZ: B 1 KR 7/11 R, sind die
Krankenkassen verpflichtet,
Arbeitgebern den Zuschuss 
zum Mutterschaftsgeld in vol-
lem Umfang zu erstatten. Pri-
vat versicherte Zahnärztinnen 
erhalten das Mutterschaftsgeld 
vom Bundesamt für Soziale 
Sicherung. Dieses beträgt bis
zu 210 Euro für den gesamten
Zeitraum der Schutzfrist.

Entgeltfortzahlung
bei Beschäftigungsverbot 
nach §§ 18, 19 MuSchG 
Der Praxisinhaber zahlt ge-
mäß §§ 18 und 19 MuSchG 
der schwangeren Zahnärztin, 
die aufgrund eines Beschäfti-
gungsverbotes (für die Zeit der 
Schutzfristen vor und nach der 
Entbindung, sowie außerhalb 
der Schutzfristen) nicht mehr 
beschäftigt werden kann, das 
durchschnittliche Arbeitsent-
gelt der letzten drei abgerech-
neten Monate vor Eintritt der 
Schwangerschaft weiter. Die 
Krankenkasse der angestell-
ten Zahnärztin erstattet dem 
Praxisinhaber auf Antrag das 
Bruttoarbeitsentgelt zu hundert 
Prozent, das der Praxisinhaber 
der angestellten Zahnärztin 
fortzahlt, die wegen Beschäf-
tigungsverbots nach § 3 Abs. 
1, 2, 5, §§ 11, 12, 16 MuSchG 
(ärztliches Beschäftigungsver-
bot) oder wegen eines Mehr-, 
Nacht- oder Sonntagsarbeits-
verbots nach §§ 4, 5, 6 MuSchG 
nicht mehr tätig sein kann.
Dies ergibt sich aus § 1 Abs. 2 
des Gesetzes über den Aus-
gleich von Arbeitgeberaufwen-
dungen (AAG).

Zu den erstattungsfähigen 
Aufwendungen nach § 1 AAG 
gehören auch die auf das 
fortgezahlte Bruttoarbeits-
entgelt entfallenden und vom 
Praxisinhaber zu tragenden 
Beitragsanteile am Gesamtso-
zialversicherungsbeitrag. Die 
Krankenkassen erstatten den 
Arbeitgeberanteil am Gesamt-
sozialversicherungsbeitrag je 
nach Satzungsregelung unter-
schiedlich. Der Arbeitgeber 
sollte sich also zunächst bei 
der für die angestellte Zahn-
ärztin zuständigen Kranken-
kasse erkundigen.
Die Mittel zur Durchführung 
dieses Ausgleiches werden 
durch eine Umlage gemäß § 
7 AAG von allen Arbeitgebern 
aufgebracht (sogenanntes U 
2-Verfahren). 

Weitere Infos 
finden Sie unter 
mutterschaftsgeld.de

!

AUF EINEN BLICK: 

l	 Zahnärztinnen, die wegen eines Beschäftigungs-
verbotes teilweise oder völlig mit der Arbeit ausset-
zen, ist vom Praxisinhaber weiter Arbeitsentgelt zu 
gewähren, sofern sie nicht Mutterschaftsgeld vom 
Bundesamt für Soziale Sicherung beziehen 

l	 Bei bestehendem Beschäftigungsverbot erfolgt die 
Ausgleichszahlung für den Praxisinhaber nach dem 
Aufwendungsausgleichsgesetz durch die zuständi-
ge Krankenkasse bis zu 210 Euro für den gesamten 
Zeitraum der Schutzfrist

!
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Tätigkeitseinschränkung – 
unverantwortbare Ge- 
fährdung 

Werdende Mütter dürfen 
nicht mit Arbeiten be-
schäftigt werden, bei 

denen sie unverantwort-
baren Gefährdungen ausge-
setzt sind.
Eine Gefährdung liegt vor, 
wenn die Möglichkeit be-
steht, dass die schwangere 
Frau und das ungeborene 
Kind durch eine bestimm-
te Tätigkeit oder Arbeits-
bedingung gesundheitlich 
beeinträchtigt werden kann. 
Unverantwortbar ist eine 
solche Gefährdung, wenn 
der (möglicherweise eintre-
tende) Gesundheitsschaden 
so schwer sein kann, dass 
dieser nicht hinnehmbar ist. 
§ 11 MuSchG zählen hierbei 
einige (nicht abschließende) 
Beispiele von unverantwort-
bare Gefährdungen auf.

Schwangerschaft bei ange-
stellter Tätigkeit    
Das MuSchG galt bisher 
nur für Frauen, die in einem 
Arbeitsverhältnis stehen. Mit 
dem Inkrafttreten des neuen 
Mutterschutzgesetzes am 
01.01.2018 fallen auch Auszu-
bildende und Praktikantinnen 
nach § 26 des Berufsbildungs-
gesetzes in den Geltungsbe-
reich des MuSchGs. Auch wer-
den in Zukunft Schülerinnen 
und Studentinnen, soweit die 
Ausbildungszeit Ort, Zeit und 
Ablauf der Ausbildungsveran-
staltungen verpflichtend vor-
gibt oder im Rahmen der schu-
lischen oder hochschulischen 
Ausbildung ein verpflichtendes 
vorgegebenes Praktikum ab-
leisten müssen, davon be-
troffen, sowie Frauen, die als 
arbeitnehmerähnliche Person 
angesehen werden (die also 
keinen Anspruch auf finanziel-
le Leistungen haben). Ab dem 
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Schwangerschaft bei angestellter Tätigkeit  

1. Juni 2025 gilt ein erweiterter 
Mutterschutz auch bei Fehl-
geburten.

Der sachliche Differenzie-
rungsgrund ist u. a. in der be-
sonderen Schutzbedürftigkeit 
von in persönlicher Abhängig-
keit vom Arbeitgeber erwerbs-
tätigen Müttern zu sehen. 

Neue Schutzfris-
ten bei Fehlgebur-
ten ab 01.06.2025:

Fehlgeburt ab der 13.-
16. SSW g bis zu zwei 
Wochen Mutterschutz

Fehlgeburt ab der 17.-
19. SSW g bis zu sechs 
Wochen Mutterschutz

Fehlgeburt ab der 20. 
SSW g bis zu acht Wo-
chen Mutterschutz 

!
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Gefährdungsbeurteilung 
Die Arbeitgeberin bzw. der 
Arbeitgeber hat mit dem 
Inkrafttreten des neuen 
Mutterschutzgesetzes eine 
Gefährdungsbeurteilung 
hinsichtlich jedes Arbeits-
platzes vorzunehmen. Dies 
gilt unabhängig davon, ob 
eine Schwangere Frau an 
diesem Arbeitsplatz tätig ist 
oder nicht. Die Gefährdungs-
beurteilung hat demnach 
bereits vor der Besetzung 
des konkreten Arbeitsplatzes 
zu erfolgen und nicht erst 
nach positiver Kenntnis einer 
(möglichen) Schwangerschaft. 
Das Beschäftigungsverbot 
soll durch die Vorverlagerung 
der Gefährdungsbeurteilung 
möglichst umgangen wer-
den. Denn die Arbeitgeberin 
bzw. der Arbeitgeber hat z. B. 
durch eine Umgestaltung des 
Arbeitsplatzes die Möglichkeit, 
eine schwangere Mitarbeiterin 
weiterhin zu Beschäftigen und 
unnötige Unterbrechungen zu 
vermeiden.
Sofern es also die Praxisgege-
benheiten erlauben, ist für die 
Dauer der Schwangerschaft 
eine Umsetzung auf einen 
gefährdungsfreien Arbeitsplatz 
vorzunehmen. Ansonsten müssen 
organisatorische Maßnahmen 
sicherstellen, dass es zu kei-
ner Gesundheitsgefährdung, 
insbesondere zu keiner Infekti-
onsgefährdung, kommen kann. 
Es gilt ein Verbot der Beschäf-
tigung mit Gefahrstoffen, wenn 
dies für die schwangere Frau 
oder das Kind eine unverant-
wortbare Gefährdung darstellt. 
Kommt die Arbeitgeberin bzw. 
der Arbeitgeber allerdings 
– was bei angestellten Zahn-
ärztinnen häufig der Fall sein 

Stunden in der Doppelwoche 
(Frauen unter 18 Jahren nicht 
über 8 Stunden täglich oder 80 
Stunden in der Doppelwoche), 
nicht in der Nacht zwischen 
20.00 Uhr und 6.00 Uhr und 
nicht an Sonn- und Feiertagen 
beschäftigt werden (§§ 4-6 
MuSchG).
Eine Ausnahme bezüglich der 
Arbeit zwischen 20.00 Uhr bis 
22.00 Uhr sowie der Arbeit 
an Sonn- und Feiertagen 
besteht aber dann, wenn die 
Schwangere oder Stillende 
dem ausdrücklich zustimmt 
und alle Voraussetzungen 
aus § 5 Abs.1 Satz 2 MuschG 
erfüllt sind. Für die Arbeit 
zwischen 20.00 Uhr und 22.00 
Uhr hat die Arbeitgeberin bzw. 
der Arbeitgeber zusätzlich ein 
behördliches Genehmigungs-
verfahren bei der Aufsichtsbe-
hörde durchzuführen.
Die Schwangere/Stillende 
kann ihre Zustimmung jeder-
zeit widerrufen. Ein Beschäfti-
gungsverbot bleibt von 22.00 
Uhr bis 6.00 Uhr weiterhin 
bestehen. 

Da Gesundheitsgefährdungen 
durch Kontakt mit infizierten 
Körperflüssigkeiten bei Be-
nutzung von Schutzkleidung 
(Handschuhe, Mundschutz 
und Brille) nach den Maßstä-
ben praktischer Vernunft zwar 
äußerst unwahrscheinlich 
sind, aber dennoch immerhin 
möglich bleiben, sind sie nach 
einem Urteil des Bundesver-
waltungsgerichtes nicht als 
vernachlässigbares Restrisiko 
einzustufen. Dies bedeutet 
konkret, dass eine angestellte 
schwangere Zahnärztin keine 
invasiven Tätigkeiten, wie 
chirurgische Eingriffe, Zahn-
extraktionen und Injektionen, 
ausführen darf und dass alle 
übrigen Behandlungen nur 
dann ausgeführt werden dür-
fen, wenn eine Verletzungs-
und damit Infektionsgefahr 
ausgeschlossen wird. 

Arbeitszeit 
Werdende oder stillende 
Mütter dürfen grundsätzlich 
nicht mit Mehrarbeit über 
8½ Stunden täglich oder 90 
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wird – zum Ergebnis, dass 
die schwangere angestellte 
Zahnärztin nicht anderweitig 
eingesetzt werden kann, da 
er nach der Überprüfung des 
Arbeitsplatzes (Gefährdungs-
beurteilung) von einer unver-
antwortbaren Gefährdung 
ausgehen muss, so ist ein 

Beschäftigungsverbot unver-
meidbar.
Sofern im Einzelfall Unklarheit 
besteht, ob eine Arbeit unter 
ein Beschäftigungsverbot fällt, 
kann die Arbeitsschutzbehörde 
(Fachgruppe Mutterschutz beim 
Regierungspräsidium) dies 
klarstellen. Die Praxisinhaberin 

bzw. der Inhaber hat diese von 
der Mitteilung einer bestehen-
den Schwangerschaft unver-
züglich unter Beilegung einer 
Gefährdungsbeurteilung zu be-
nachrichtigen. Verstöße gegen 
diese Benachrichtigungspflicht 
können mit einer Geldbuße ge-
ahndet werden.   

! AUF EINEN BLICK: 

Mehrarbeit, Nacht- und Sonntagsarbeit 
l	 Werdende/stillende Mütter dürfen nicht mit Mehrarbeit, nicht zwischen 20.00 und 6.00 

Uhr (Nachtarbeit) und nicht an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden (Mehrarbeit 
ist jede Arbeit über 8,5 Stunden täglich bzw. über 90 Stunden in der Doppelwoche, bei 
Frauen unter 18 Jahren jede Arbeit über acht Stunden täglich bzw. über 80 Stunden in 
der Doppelwoche). Seit dem 01.01.2018 dürfen  Schwangere/Stillende unter bestimm-
ten Ausnahmen zwischen 20.00 und 22.00 Uhr beschäftigt werden. Dies setzt aber ein 
behördliches Genehmigungsverfahren nach ärztlichem Zeugnis voraus. Weiter bedarf 
es einer ausdrücklichen Zustimmung der Schwangeren. Auch ein ärztliches Zeugnis darf 
nicht gegen die Beschäftigung nach 20.00 Uhr sprechen. Weiter hat der Arbeitgeber da-
rauf zu achten, dass die schwangere Frau nicht allein arbeitet – sondern jederzeit Hilfe 
durch Dritte gewährleistet ist.   

l	 Die Schwangere kann ihre Zustimmung jederzeit widerrufen.  

Stillzeit
l	 Stillenden ist auf Verlangen die zum Stillen erforderliche Zeit freizugeben; mindestens 

2 x täglich eine halbe Stunde oder 1 x täglich eine Stunde, bei zusammenhängender 
Arbeitszeit von mehr als 8 Stunden mindestens 2 x täglich 45 Minuten oder 1 x täglich 
90 Minuten. 

l	 Die Stillzeit darf nicht vor- oder nachgearbeitet oder auf die Ruhepausen angerechnet 
werden. 

l	 Durch die Gewährung der Stillzeit darf kein Verdienstausfall eintreten. 
l	 Der Arbeitgeber hat eine Frau für die Zeit freizustellen, die zur Durchführung der Untersu-

chungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft erforderlich sind (diese Untersuchungen 
müssen im Rahmen der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung stattfinden).  

l	 Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen welche für 
sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt (§ 12 MuSchG). Da 
zunächst lediglich eine Gefährdungsbeurteilung für die Zeit der Schwangerschaft ausge-
stellt wurde, kann eine erneute Gefährdungsbeurteilung für die Stillzeit erforderlich sein. 
Diese Gefährdungsbeurteilung muss sodann an die Fachgruppe Mutterschutz (Re-
gierungspräsidium BW) weitergeleitet werden. Im FAQ-Bereich unter lzk-bw.de finden 
Sie die „Arbeitshilfe Gefährdungsbeurteilung Stillzeit für beschäftigte stillende Frauen 
in zahnmedizinischen Praxen“, die von der Fachgruppe Mutterschutz des Regierungs-
präsidiums BW erstellt wurde. Mittlerweile kommt das Regierungspräsidium nur noch in 
Ausnahmefällen zur Annahme eines Stillbeschäftigungsverbots. 
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tenzzahnärztin um ein befris-
tetes Arbeitsverhältnis handelt, 
greift hier nicht der im Mut-
terschutzgesetz verankerte 
Kündigungsschutz hinsichtlich 
des Vertragsendes ein. Das 
Arbeitsverhältnis der Assisten-
tin endet damit unabhängig 
von der Schwangerschaft in 
der Regel durch Zeitablauf.  

Elternzeit 
Ein Anspruch auf drei Jahre 
Elternzeit besteht für jeden 
Elternteil zur Betreuung und 
Erziehung seines Kindes. Die 
Elternzeit ist ein Anspruch 
des Arbeitnehmers oder der 
Arbeitnehmerin gegenüber 
dem Arbeitgeber. Während 
der Elternzeit ruhen die 
Hauptpflichten des Arbeits-
verhältnisses. Das Arbeitsver-
hältnis bleibt aber bestehen, 
und nach Ablauf der Eltern-
zeit besteht ein Anspruch auf 
Rückkehr auf den ursprüng-
lichen Arbeitsplatz bzw. auf 
einen, der mit dem vorherigen 
gleichwertig ist. 

Vorbereitungszeit 
Eine Zahnärztin, die als 
Vorbereitungsassistentin 
beschäftigt wird, muss eine 
zweijährige Vorbereitungs-
zeit ableisten. Im Falle einer 
Schwangerschaft kann sie 
diese jedoch in Anbetracht 
des Beschäftigungsverbotes 
in der Regel nicht vollständig 
absolvieren. Unterbrechungen 
der Assistenzzeit wegen be-
zahlten Urlaubs oder kurz-
fristigen Erkrankungen führen 
nicht zu einer Verlängerung 
der Vorbereitungszeit. Hin-
gegen können Fehlzeiten aus 
der Nichtbeschäftigung wegen 
Schwangerschaft im Rahmen 
der Vorbereitungszeit nicht be-
rücksichtigt werden.
Für die Zahnärztin oder den 
Zahnarzt als Arbeitgeber stellt  
sich nun die Frage, ob er das 
Arbeitsverhältnis der Assisten-
tin solange verlängern muss, 
bis diese die vorgeschriebene 
Dauer von zwei Jahren er-
reicht. Da es sich bei dem 
Arbeitsverhältnis der Assis-

Kündigungsschutz 
Die Kündigung gegenüber 
einer Zahnärztin während 
der Schwangerschaft und bis 
mindestens vier Monate nach 
der Entbindung ist unzulässig, 
wenn dem Praxisinhaber zum 
Zeitpunkt der Kündigung die 
Schwangerschaft bekannt 
war oder dies ihm innerhalb 
von zwei Wochen nach Zu-
gang der Kündigung mitgeteilt 
wird; dies gilt auch für eine 
Fehlgeburt nach der zwölften 
Schwangerschaftswoche. 
Auch besteht dieser Kündi-
gungsschutz bei Eintritt einer 
Schwangerschaft während der 
Probezeit. 
 
Die Arbeitsschutzbehörden des 
Landes Baden-Württemberg 
(Regierungspräsidium) können 
in Ausnahmefällen die Kündi-
gung für zulässig erklären. Eine 
in Unkenntnis der Schwanger-
schaft erfolgte Eigenkündigung 
durch die angestellte Zahn-
ärztin ist jedoch nach Zugang 
beim Praxisinhaber wirksam.
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Mutterschaft), wird auf das 
Elterngeld voll angerechnet, 
so dass in dem Bezugszeit-
raum von Mutterschaftsgeld 
regelmäßig kein Elterngeld 
zur Auszahlung kommt. Bei 
Frühgeburten haben Eltern 
Anspruch auf einen weiteren 
Monat Elterngeld bis max. 
16 Monate (wenn das Kind 
mindestens 6, 8, 10 oder 
12 Wochen zu früh geboren 
wurde). Ein Elternteil kann 
dabei mindestens zwei und 
höchstens zwölf Monate für 
sich in Anspruch nehmen. 
Zwei weitere Monate gibt es, 
wenn sich auch der andere 
Elternteil an der Betreuung 
des Kindes beteiligt und den 
Eltern mindestens zwei Mona-
te Erwerbseinkommen weg-
fällt. Alleinerziehende, die das 
Elterngeld zum Ausgleich des 
wegfallenden Erwerbseinkom-
mens beziehen, können auf-
grund des fehlenden Partners 
die vollen 14 Monate Eltern-
geld in Anspruch nehmen.  

die Arbeitgeberin bzw. der Ar-
beitgeber das Arbeitsverhält-
nis nicht kündigen. Danach 
(Kind drei bis acht Jahre) 
beginnt der Kündigungsschutz 
frühestens 14 Wochen vor 
Beginn der Elternzeit.

Nur in besonderen Fällen 
kann ausnahmsweise eine 
Kündigung für zulässig erklärt 
werden. Die Klärung der Zu-
lässigkeit erfolgt durch die für 
den Arbeitsschutz zuständige  
oberste Landesbehörde. In 
Baden-Württemberg ist dies 
der Kommunalverband für 
Jugend und Soziales Baden-
Württemberg. 
 
Basiselterngeld 
Das Basiselterngeld wird an 
Väter und Mütter für maximal 
14 Monate ab Geburt des 
Kindes gezahlt. Beide können 
den Zeitraum frei untereinan-
der aufteilen. Mutterschafts-
geld, das nach der Geburt 
zur Auszahlung kommt (siehe 
auch Entgeltfortzahlung bei 

Die Elternzeit muss bis zum 
vollendeten dritten Lebensjahr 
des Kindes spätestens sieben 
Wochen und für den Zeitraum 
zwischen dem dritten Ge-
burtstag und dem vollendeten 
achten Lebensjahr des Kindes 
spätestens 13 Wochen vor 
deren Beginn schriftlich von 
der Arbeitgeberseite verlangt 
werden. Damit wird organi-
satorischen Schwierigkeiten 
von Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgebern bei der Suche 
nach Ersatzkräften Rech-
nung getragen. Es können 
24 Monate der dreijährigen 
Elternzeit auch im Zeitraum 
zwischen dem dritten und 
achten Geburtstag des Kindes 
beansprucht werden.

Ab dem Zeitpunkt, an dem die 
Elternzeit angemeldet worden 
ist, frühestens jedoch acht 
Wochen vor Beginn der El-
ternzeit (dies gilt für Elternzeit 
bis zum vollendeten dritten 
Lebensjahr des Kindes) sowie 
während der Elternzeit, darf 
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In der Höhe orientiert sich 
das Elterngeld am laufenden 
durchschnittlich monatlich 
verfügbaren Erwerbseinkom-
men, welches der betreuende 
Elternteil im Jahr vor der Ge-
burt hatte. Es beträgt mindes-
tens 300 Euro und höchstens 
1.800 Euro. 

Bei Voreinkommen zwischen 
1.000 und 1.200 Euro ersetzt 
das Elterngeld das nach der 
Geburt wegfallende Ein-
kommen zu 67 Prozent. Für 
Geringverdiener mit einem 
Einkommen unter 1.000 Euro 
vor der Geburt des Kindes 
steigt die Ersatzrate schritt-
weise auf bis zu 100 Prozent. 
Dabei gilt: Je geringer das 
Einkommen, desto höher die 
Ersatzrate. Für Nettoeinkom-
men ab 1.200 Euro und mehr 
vor der Geburt des Kindes 
sinkt schrittweise die Ersatz-
rate des Elterngeldes von 67 
auf 65 Prozent.

Mehrkindfamilien mit kleinen 
Kindern erhalten zusätzlich 

den sogenannten Geschwis-
terbonus: Dieser beträgt 
zehn Prozent des sonst 
zustehenden Elterngeldes, 
mindestens aber 75 Euro. Bei 
Mehrlingsgeburten erhöht sich 
das Elterngeld um 300 Euro 
für jedes zweite und weitere 
Mehrlingskind.

Elterngeld Plus 
Das sogenannte Elterngeld 
Plus soll Eltern, die neben 
dem Elterngeldbezug auch 
noch in Teilzeit bis zu 32 
Stunden pro Woche tätig sind, 
die Möglichkeit geben, die 
Bezugsdauer vom Elterngeld 
zu verlängern.
Die mögliche Bezugsdauer 
des Elterngeldes erhöht sich 
bei dieser Variante von 14 
auf 28 Monate. Ausgeglichen 
werden soll über den Eltern-
geldbezug der Einkommens-
ausfall durch die Reduktion 
der Arbeitszeit.
 
Dabei ist der Anspruch jedoch 
auf die Hälfte des Anspruchs, 
der ohne Teilerwerbstätig-

keit, das heißt bei Bezug des 
Basiselterngeldes bestehen 
würde, beschränkt.

Anhand eines konkreten Bei-
spiels bedeutet das, wer vor 
der Geburt ein Nettogehalt von 
2500 Euro bezogen hat, kann 
in der bisherigen Elterngeldva-
riante 1625 Euro (65 Prozent 
des Nettolohns) beziehen. 
Entscheidet man sich für eine 
Beibehaltung einer Teilzeit-
tätigkeit von bspw. 30 Prozent 
und bezieht dafür 750 Euro 
Gehalt, so kann man über 
das Elterngeld Plus maximal 
812,50 Euro (50 Prozent des 
vollen Elterngeldanspruchs) 
erhalten. In der Summe erhiel-
te man somit in der Elterngeld 
Plus Variante 1562,50 Euro, 
allerdings über einen Zeitraum 
von bis zu 28 Monaten.

Weitere Informationen kön-
nen bei der L-Bank (Tel. 0800 
6645 471), die in Baden-Würt-
temberg für die Auszahlung 
des Elterngeldes verantwort-
lich ist, erfragt werden. 
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Regierungspräsidium 
Tübingen  

Referat 54.2 
(Fachgruppe Mutterschutz)  
Konrad-Adenauer-Str. 20  
72072 Tübingen 
mutterschutz@rpt.bwl.de 

Stadtkreis Ulm, Landkreis Bi-
berach sowie die Unikliniken 
bzw. die Universitäten Tübin-
gen bzw. Ulm 
Tel.:  07071 757-6585

Bodenseekreis, Landkreise 
Ravensburg und Reutlingen 
Tel.: 07071 757-3946

Alb-Donau-Kreis, den Zollern-
albkreis und die Landkreise 
Sigmaringen und Tübingen 
(außer Unikliniken und Uni-
versität)  
Tel.: 07071 757-177636

Nützliche Telefonnummern auf einen Blick 

L-Bank  
Staatsbank für Baden-
Württemberg  
Schlossplatz 12  
76131 Karlsruhe 
Tel.: 0800 6645 471  
Fax: 0721 150-3191 

Regierungspräsidium 
Freiburg  

Referat 54.4 
(Arbeitsschutz)  
Schwendistraße 12  
79102 Freiburg i. Br.  
mutterschutz@rpf.bwl.de

Dienstsitz Donaueschingen  
Irmastraße 11  
78166 Donaueschingen

Stadtkreis Freiburg 
Tel.: 0761 208-2183 

Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald
Tel.: 0761 208-2176

Landkreise Lörrach und 
Waldshut
Tel.: 0761 208-2754

Landkreis Rottweil
Tel.:0761 208-2183 oder 
Tel.:0761 208-2754

Ortenaukreis, Schwarzwald-
Baar-Kreis 
Tel.: 0761 208-2741

Landkreis Emmendingen, 
Landkreis Tuttlingen, Land-
kreis Konstanz 
Tel.: 0761 208-2745 

Regierungspräsidium 
Karlsruhe  

Referat 54.4 
(Arbeitsschutz)  
Schlossplatz 1-3 
76133 Karlsruhe 
mutterschutz@rpk.bwl.de

Stadt Karlsruhe, Stadt Baden-
Baden 
Tel.: 0721 926-8473 

Rhein-Neckar-Kreis und Land- 
kreise Freudenstadt und Calw 
Tel.: 0721 926-7667

Neckar-Odenwald-Kreis 
Tel.: 0721 926-7631

Stadt Pforzheim, Enzkreis und 
Stadt Heidelberg 
Tel.: 0721 926-7549 

Regierungspräsidium 
Stuttgart  

Referat 54.3 
(Fachgruppe Mutterschutz) 
Ruppmannstraße 21  
70565 Stuttgart 
mutterschutz@rps.bwl.de 

Stadtkreise Stuttgart und Heil-
bronn,  Landkreise Böblingen, 
Esslingen,  Göppingen, Heiden-
heim, Ludwigsburg und Schwä-
bisch Hall, Hohenlohekreis, 
Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis, 
Main-Tauber-Kreis 
Tel.: 0711 904-15499 oder
Tel.: 0711 904-15090
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Impressum

Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -
Albstadtweg 9
70567 Stuttgart

Vertreten durch
Dr. Torsten Tomppert (Präsident)

Kontakt
Telefon: (0711) 22845 - 0
E-Mail: info@lzk-bw.de
Internet: www.lzk-bw.de 
Facebook: www.facebook.com/lzkbw
YouTube: www.youtube.com/lzkbw

Layout
Kristina Hauf, LZK BW

Zuständige Aufsichtsbehörde
Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg
Else-Josenhans-Straße 6
70173 Stuttgart

Umsatzsteuernummer
99153/10156

Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE244045133

Informationspflichten nach dem Gesetz zur alternativen Streitbeilegung in Verbraucherangele-
genheiten:
Die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg ist nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbei-
legungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Hinweise zum Urheberrecht/ Haftung für Verweise und Links
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht - auch nicht auszugsweise - ohne aus-
drückliches vorheriges Einverständnis des Herausgebers verbreitet oder vervielfältigt werden. 
Dieses Werk enthält Verweise auf externe Quellen und weiterführende Links. Wir haben die In-
halte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung geprüft, übernehmen jedoch keine Gewähr für deren 
Vollständigkeit, Aktualität oder Rechtssicherheit.
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